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Die Parlamentsabgeordnete Laetitia Avia, Mitglied der Regierungspartei „La
République en marche“ hat der Nationalversammlung den angekündigten
Gesetzentwurf zum „Kampf gegen den Hass im Internet“ vorgelegt, der in den
kommenden Wochen diskutiert werden soll. Der Entwurf wurde auf Bestreben von
Emmanuel Macron erarbeitet, der gefordert hatte, alle beteiligten Parteien
(Plattformen, Internetnutzer und Internetdienstanbieter) im Kampf gegen den
Hass im Internet in die Pflicht zu nehmen.

Wie im Text erläutert, basieren die geltenden Bestimmungen im Wesentlichen auf
der Loi pour la confiance dans l'économie numérique (Gesetz über das Vertrauen
in die digitale Wirtschaft − LCEN) vom 21. Juni 2004, somit aus einer Zeit, in der
soziale Plattformen und Netzwerke wie es sie heute gibt, in Frankreich noch nicht
üblich waren. Der Gesetzentwurf soll klarstellen, welche Verpflichtungen für die
großen Plattformen gelten und welche Haftungsregelungen daraus resultieren.
Die neuen Regeln sollen für alle Plattformen gelten, die ihre Dienste in Frankreich
anbieten, unabhängig davon, wo sie ihren Sitz haben. Artikel 1 definiert eine neue
Regelung in Bezug auf die administrative Verantwortung stark frequentierter
Plattformen, auf der Grundlage einer per Verordnung festzulegenden,
monatlichen Mindestanzahl an Verbindungen auf französischem Territorium. Im
Rahmen dieser Bestimmung werden die Betreiber verpflichtet, innerhalb von
maximal 24 Stunden nach Benachrichtigung jeglichen Inhalt zu löschen oder
unzugänglich zu machen, bei dem es sich eindeutig um Aufstachelung zu Hass
oder um eine diskriminierende Beleidigung aufgrund der Zugehörigkeit zu einer
Rasse, Religion, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung oder einer
Behinderung handelt. Bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtung kann der Conseil
supérieur de l’audiovisuel (Rundfunkaufsichtsbehörde - CSA) eine von ihm
festgesetzte Strafe verhängen, die bis zu vier Prozent des weltweiten
Jahresumsatzes des Betreibers betragen kann.

Ziel von Artikel 2 ist es, den Nutzern das Melden von strittigen Inhalten an die
Betreiber zu erleichtern und einen reibungslosen Meldevorgang zu gewährleisten.
Zu diesem Zweck wird im Text vorgeschlagen, die Meldemechanismen und die
Informationsverarbeitung zu verbessern. So soll die Einführung einer
einheitlichen, von allen großen Betreibern von Kommunikationsplattformen
angebotenen Schaltfläche dazu beitragen, den Meldeprozess zu optimieren. In
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Artikel 3 werden die Plattformbetreiber verpflichtet, klare Informationen über
bestehende Beschwerdemöglichkeiten, einschließlich Rechtsmittel
bereitzustellen. In Artikel 4 sind Transparenzverpflichtungen für
Plattformbetreiber mit Blick auf die Bekämpfung von Hassinhalten festgelegt.
Dazu gehört beispielsweise die Verpflichtung, die Anzahl und die Art der
gemeldeten Verstöße bzw. die Anzahl der missbräuchlichen Meldungen sowie den
Aufwand an personellen und finanziellen Ressourcen zu veröffentlichen. In diesem
Zusammenhang soll der CSA festlegen, welche Informationen in welchem
Zeitraum veröffentlicht werden müssen. Mit Artikel 4 soll ferner ein neuer Artikel
17-3 in das Gesetz vom 30. September 1986 über den audiovisuellen Sektor
eingefügt werden, im Rahmen dessen dem CSA die notwendigen Befugnisse zur
Wahrnehmung seiner Aufsichtsfunktion übertragen werden. Insbesondere ist
geplant, dass die Regulierungsbehörde Empfehlungen aussprechen kann, um die
Betreiber von Plattformen bei der Identifizierung illegaler Inhalte besser zu
unterstützen. Gemäß Artikel 5 müssen die Plattformbetreiber einen gesetzlichen
Vertreter in Frankreich haben, über den gerichtliche Sanktionen wirksamer
umgesetzt werden können. Zudem sollen die als strafrechtliche Sanktionen
verhängten Geldbußen für Plattformen, die eine unverzügliche Kooperation
verweigern, verdreifacht und somit von derzeit EUR 75.000 auf EUR 250.000
erhöht werden.

Artikel 6 zielt zum einen darauf ab, das Verfahren zur Erwirkung einer ersten
Entscheidung über die Sperrung und Löschung illegaler Webseiten zu
vereinfachen, zum anderen, einer Verwaltungsbehörde die Befugnis zu
übertragen, die Sperrung identifizierter Mirrorsites auf Grundlage der ersten
Gerichtsentscheidung anzuordnen.

Für den neuen Präsidenten des CSA, Roch-Olivier Maistre, ist dieser Text ein
erster Schritt zur Regulierung des Internets.

Proposition de loi visant à lutter contre la haine sur internet, enregistrée
à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 mars 2019

http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1785.asp

Gesetzentwurf zur Bekämpfung von Hass im Internet, beim Präsidium der
Nationalversammlung registriert am 20. März 2019
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